
In Wirklichkeit aber geht es nicht um „rechtsstaatliche 
Sicherungsvorkehrungen“ bei der Notstandsdiktatur, 
sondern um deren Verhinderung überhaupt.

Die Verhinderung der Notstandsdiktatur erfordert die 
Herstellung der Aktionseinheit der westdeutschen 
Arbeiterklasse und den Zusammenschluß aller demo
kratischen Kräfte unter ihrer Führung. Die Voraus
setzungen hierfür entwickeln sich immer stärker20. Das 
beweisen eindeutig die Beschlüsse der einzelnen Ge
werkschaftstage und -kongresse sowie die Resolutionen 
und Forderungen zahlreicher Gewerkschaftsorganisatio-

Eine andere „Rechtsgarantie“ soll sein, daß das „Notrecht“ 
nach Ablauf bestimmter Fristen „automatisch“ außer Kraft 
tritt, w e n n  es nicht — auch wiederholt — verlängert wird, 
was für den überwiegenden Teil der Fälle im Gesetzentwurf « 
selbst vorgesehen ist (Art. 115 c Abs. 4).
Was die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als „Hüter der 
Rechtsstaatlichkeit“ betrifft (Art. 115 e und 1151 Abs. 4), so 
hat sich gerade dieses Gericht in seiner bisherigen Praxis als 
ein willfähriges Organ der Bonner Machthaber erwiesen (ins- 
bes. Verbot der KPD, Verbot der Volksbefragung gegen die 
atomare Aufrüstung), das seine Hauptfunktion darin sieht, 
die terroristische Unterdrückung der friedliebenden und demo
kratischen Kräfte in Westdeutschland durch die Bonner 
Machthaber „rechtsstaatlich“ zu verbrämen.
2« Vgl. Max Reimann, Rede auf der 22. Tagung des ZK der 
KPD, ND vom 5. Januar 1963, S. 4.

nen. Das zeigen aber auch die Proteste in bürgerlichen 
Kreisen, in der Intelligenz und der Jugend gegen die 
Notstandspraktiken (z. B. Protest gegen die „Spieg'el“- 
Aktion). Schließlich zeigen sich die Ansätze einer um
fassenderen Bewegung auch in der westdeutschen 
Bauernschaft.
Es kommt jetzt darauf an, diese verschiedenen Bewe
gungen zu einem breiten Strom gegen die Bonner Not
standsdiktatur-Pläne zusammenzuschließen, auf der 
Grundlage der vielen Resolutionen und Beschlüsse Mas
senaktionen, Demonstrationen und Streiks durchzufüh
ren und gleichzeitig um die Durchsetzung der fried
lichen Koexistenz in Deutschland zu ringen. Dadurch 
können die in Westdeutschland bestehenden imperia
listischen Machtverhältnisse verändert und reale Macht
positionen der westdeutschen Friedenskräfte unter der 
Führung der Arbeiterklasse errungen werden. In einem 
solchen aktiven Kampf in brüderlicher Verbundenheit 
mit der Arbeiterklasse und allen Werktätigen der DDR 
kann die drohende Notstandsdiktatur mit all ihren Fol
gen beseitigt und der Weg zur Sicherung des Friedens 
zum Abschluß eines deutschen Friedensvertrages und 
einer demokratischen Entwicklung Westdeutschlands 
beschritten werden.

&us der Praxis — für die Praxis
Stärkere Einbeziehung der Schöffen 
in die Arbeit der Bezirksgerichte

In den Grundsätzen des Entwurfs 
des Staatsratserlasses über die grund
sätzlichen Aufgaben und die Ar
beitsweise der Organe der Rechts
pflege heißt es; „In der vergangenen 
Zeit haben sich unsere demokratisch 
gewählten Schöffen hohe Verdienste 
erworben. Ihre Tätigkeit als gleich
berechtigte Richter gilt es auch wei
terhin zu fördern.“ Das verpflichtet 
die Direktoren der Gerichte, die Mit
wirkung der Schöffen auf ein höhe
res Niveau zu heben.

Während der Diskussion über die 
Grundsätze haben wir am Bezirks
gericht Cottbus in der Schöffenarbeit 
bereits einige Veränderungen er- 
zielt. So haben wir beispielsweise 
unsere Schöffen in die Vorbereitung 
und Durchführung der erweiterten 
Dienstbesprechungen einbezogen. Die 
Mitarbeit der Schöffen ist zwar je 
nach der Themenstellung der erwei
terten Dienstbesprechungen im Aus
maß unterschiedlich, jedoch grund
sätzlich immer möglich und wert
voll.

Zur Vorbereitung der erweiterten 
Dienstbesprechung zum Thema „Wie 
wird in den Ermittlungen, in den 
Hauptverhandlungen und in den Ur
teilen die Täterpersönlichkeit unter
sucht und gewertet?“ wurden die 
Kreisgerichte aufgefordert, ihre 
Rechtsprechung an Hand einiger Fra
gen einzuschätzen und den Ein
schätzungen zwei in bezug auf die 
Prüfung und Wertung der Täter
persönlichkeit gute und zwei unzu

reichende Urteile beizufügen. Die 
Fragen wurden gemeinsam mit den 
Schöffen des Bezirksgerichts ausge
arbeitet. Dabei interessierte uns be
sonders, wie die Schöffen in die Er
öffnungsberatungen einbezogen wur
den und welche Hinweise sie zur 
Erforschung der Persönlichkeit des 
Täters gegeben haben.
Bei der Ausarbeitung der Einschät
zungen wurden die im Kreisgericht 
anwesenden Schöffen sowie das 
Schöffenaktiv oder die Arbeitsgruppe 
Rechtsprechung einbezogen. Das Ma
terial enthält viele interessante An
regungen. Dafür einige Beispiele:
Das Kreisgericht Herzberg hat ange
regt, daß die Beurteilungen unver
züglich nach Bekanntwerden des 
Täters eingeholt werden sollen, da
mit sie schon im Ermittlungsverfah
ren verwertet und eventuelle Wider
sprüche rechtzeitig geklärt werden 
können. In der Vergangenheit ge
schah dies häufig erst in der Haupt
verhandlung und machte dann große 
Mühe.
Das Kreisgericht Luckau ist zu dem 
Ergebnis gelangt, daß viele Straf
urteile die Täterpersönlichkeit ein
seitig nach dem Verhalten im Be
trieb oder in der Gemeinde werteten. 
Es hat aus dieser Erkenntnis so
fort Schlußfolgerungen gezogen und 
konnte deshalb dem Bezirksgericht 
Urteile übersenden, in denen das 
Gericht die Täterpersönlichkeit ver
antwortungsbewußt und allseitig ein
geschätzt hat.

Ebenso wie die Schöffen hier zu 
einem strafrechtlichen Thema viele 
wertvolle Hinweise gegeben haben, 
überlegen sie sich, wie die Familien- 
und Zivilrechtsprechung verbessert 
werden kann, und unterbreiten ent
sprechende Vorschläge.
Die auf der Grundlage des analy
sierten Materials von einem Kollek
tiv ausgearbeiteten Thesen für die er
weiterte Dienstbesprechung wurden 
mit dem Schöffenaktiv des Bezirks
gerichts beraten und durch Anre
gungen der Schöffen verbessert. Die 
nunmehr im Entwurf beschlossenen 
Thesen werden den Kreisgerichts
direktoren vorgelegt, die an der 
erweiterten Dienstbesprechung teil
nehmen werden. Sie sollen möglichst 
viele Schöffen mit den Thesen ver
traut machen und deren Erfahrungen 
und Meinungen in die Stellung
nahme des Kreisgerichts einfließen 
lassen.
Das Bezirksgericht behandelt die 
Thesen ferner in der Schöffenschu
lung. Diejenigen Schöffen, die mit 
besonders guten Vorschlägen hervor
getreten sind, werden später an der 
erweiterten Dienstbesprechung teil
nehmen und ihre Gedanken über 
die Ausarbeitung von Beurteilungen, 
die Ladung von Vertretern der Kol
lektive zur Hauptverhandlung u. a. 
vortragen.
Gegenwärtig sind die Schöffen des 
Bezirksgerichts mit der Durchfüh
rung von erstinstanzlichen Verfah
ren nicht voll ausgelastet. Sie haben 
sich deshalb selbst die Aufgabe ge
stellt, einige Akten von zweitinstanz
lichen Verfahren - durchzuarbeiten 
und ihre Meinung dazu zu äußern.
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